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Ein Viertel der 
Jugendlichen leidet an 
Angstsymptomen oder 
Depressionen, Mädchen 
sind dabei besonders 
stark betroffen CFEJ 
2024 



 

4 
©  MicroStockHub | iStock | Getty Images Plus 
 





Nur jeder Dritte leistet Dienst 

Und die Präsenz der Frauen 
in Milizorganisationen bleibt 
nach wie vor anekdotisch 



Die Armeebestände wurden naiv reduziert 
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Und der Bundesrat?  
Er schiebt die überfälligen Reformen vor sich hin 



Das Resultat nach 10 Jahren 
«ertiefter orprüfung»? 
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Darum haben wir die 
Service-Citoen-Initiatie lanciert 
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Jos Schmid photography 
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Alle dazu befähigten 
Bürgerinnen und Bürger 

Alle demokratisch 
anerkannte Aufgaben im 
öffentlichen Interesse 

Ad Minima: 
Kriseninterventionsdienste 
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1. Alle jungen Menschen leisten als Teil ihrer Grundausbildung 
einen zeitgemässen Einsatz Service Citoyen) zugunsten der 
Allgemeinheit. 

2. Der Service Citoyen wird als Militärdienst oder in Form eines 
im Gesetz vorgesehenen gleichwertigen Milizdienstes 
geleistet. 

3. Der Sollbestand der Kriseninterventionsdienste, insbesondere 
der Armee und dem Zivilschutz, ist garantiert. 

4. Das Gesetz bestimmt, inwiefern Personen ohne Schweizer  
Pass einen Service Citoyen leisten. 

5. Andere geltende Verfassungsbestimmungen  
Ersatz des Erwerbsausfalls, Ersatzabgabe etc.)  
bleiben unverändert. 

 



olksinitiatie «für eine engagierte Scheiz  
(Service-Citoen-Initiatie)»
Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 RS 101) wird wie folgt geändert: 

 

Art. 59 Dienst zugunsten der Allgemeinheit und der Umwelt 

1. Jede Person mit Schweizer Bürgerrecht leistet einen Dienst zugunsten der Allgemeinheit und der Umwelt. 

2. Dieser Dienst wird als Militärdienst, oder in Form eines anderen gleichwertigen und gesetzlich anerkannten Milizdienstes geleistet. 

3. Der Sollbestand der Kriseninterventionsdienste ist garantiert; dies betrifft insbesondere: 

 a. die Armee; 

 b. den Zivilschutz.  

4. Personen, die keinen Dienst zugunsten der Allgemeinheit und der Umwelt leisten, obwohl sie dazu verpflichtet sind, schulden eine 

Abgabe. Diese Abgabe wird vom Bund erhoben und von den Kantonen veranlagt und eingezogen. 

5. Das Gesetz legt fest, ob und in welchem Umfang Personen ohne Schweizer Bürgerrecht einen Dienst zugunsten der Allgemeinheit und 

der Umwelt leisten. 

6. Der Bund erlässt Vorschriften über den angemessenen Ersatz des Erwerbsausfalls.  

7. Personen, die den Dienst leisten und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden oder ihr Leben verlieren, haben für sich oder ihre 

Angehörigen Anspruch auf angemessene Unterstützung des Bundes. 
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Aktuelles 
Dienstpflichtsstem 



Service citoen



Der Service Citoen ist eine 
Inestition in unsere Zukunft 
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Die Initiative stärkt Armee und Zivilschutz. 
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Die Initiative stärkt Stabilität und Krisenfestigkeit.  
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Die Initiative stärkt unsere systemrelevante Sektoren. 
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Die Initiative holt junge Menschen aus ihrer 
virtuellen Blase heraus. 
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Die Initiative vermittelt nützliche Kompetenzen und fördert 
die Eigenverantwortung. 
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Die Initiative würdigt das Engagement Aller. 
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Für eine engagiertere und starke Schweiz! 
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Contact 

 

 

 Noémie Roten  

 Geschäftsleiterin Verein 

 41 076 498 34 45  

 noemie.roten@servicecitoyen.ch 

Banque Raiffeisen du Salève, 1255 Veyrier 

IBAN CH81 8080 8007 7685 1243 3 

Zugunsten von: Association ServiceCitoyen.ch, 

1206 Genève 


